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§ 127b GewO 1994 Besondere
Pflichten des Reisevermittlers im
Falle eines aul3erhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums

niedergelassenen
Reiseveranstalters

GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2025

8 127b.

Hat der Reiseveranstalter seine Niederlassung auBerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums, so gelten fur den
Reisevermittler die Pflichten eines Reiseveranstalters gemal3 § 127 Abs. 2, es sei denn, der Reisevermittler weist nach,
dass der Veranstalter den Bestimmungen des Kapitels V der Richtlinie (EU) 2015/2302 nachkommt.

In Kraft seit 01.10.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gewo/paragraf/127b
https://www.jusline.at/gesetz/gewo/paragraf/127
file:///

	§ 127b GewO 1994 Besondere Pflichten des Reisevermittlers im Falle eines außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums niedergelassenen Reiseveranstalters
	GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994


